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Werbungskostenabzug bei Dienstreisen  

mit Privatwagen statt Firmenwagen? 

 

Die Beteiligten streiten über die steuerliche Anerkennung der 
durch die Nutzung eines privaten Pkw entstandenen Aufwen-
dungen als Werbungskosten. Der nichtselbstständig beschäftig-
te Kläger bekam von seinem Arbeitgeber einen Firmenwagen 
gestellt, der auch privat genutzt werden durfte, sofern keine 
dienstlichen Belange entgegenstanden. Soweit der Firmenwa-

gen für Dienstreisen eingesetzt wurde, erstattete der Arbeitge-
ber die entstandenen Tankkosten. Bei genehmigter Nutzung ei-
nes Privatfahrzeugs für Dienstreisen erstattete der Arbeitgeber 
eine Kilometerpauschale von 0,30 Euro. Diese Genehmigung er-
teilte der Arbeitgeber nur in Ausnahmefällen. Im Streitjahr 
2021 unternahm der Kläger drei Dienstreisen mit seinem Privat-
fahrzeug. In seiner Einkommensteuererklärung machte er dafür 
Fahrtkosten in Höhe von 3.758 Euro als Werbungskosten gel-
tend (1.648 km × 2,28 Euro/km). Der angesetzte Kilometersatz 
von 2,28 Euro basierte auf den bereits für das Jahr 2018 ermit-

telten fahrzeugbezogenen Kosten seines Privatwagens. 

Das Finanzamt hat den Kostenabzug abgelehnt. Es meinte, es 
sei nicht ausreichend belegt, wie viele beruflich veranlasste 
Kosten tatsächlich entstanden sind. Außerdem sah es die Fahrt 
zu dem Abteilungstreffen nicht als beruflich an, sondern als pri-
vat. Das Niedersächsische Finanzgericht gab zunächst dem Klä-
ger recht und erkannte die Kosten an. Der Bundesfinanzhof ent-
schied jedoch anders: Er gab der Revision des Finanzamts statt. 
Nach seiner Auffassung hätte das Finanzgericht die Fahrtkosten 

mit dem Privatwagen nicht als Werbungskosten anerkennen 
dürfen (Az. VI R 30/24). 
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